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Winsen // Pflegedienste beschäf-
tigen sich aktuell mit dem ersten 
Pflegestärkungsgesetz und da vor 
allem mit den Entlastungs- und Be-
treuungsleistungen. Als besonde-
res Ärgernis wird empfunden, dass 
die 40 Prozent aus Sachleistung nur 
für niedrigschwellige – also Leis-
tungen, die nach § 45c gefördert 
werden oder förderfähig sind – ver-

braucht werden können. Hierfür 
bedarf es einer landesrechtlichen 
Anerkennung.

Was aber wurde eigentlich 
aus dem Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz (PNG)? Es ist noch nicht so 
lange her, dass mit dem PNG zum 

einen die sehr umstrittene Pflege 
nach Zeit, aber auch die „Häusliche 
Betreuung“ nach § 124 in das Pfle-
geversicherungsgesetz aufgenom-
men wurden.

Die Pflege nach Zeit wurde nur 
in wenigen Bundesländern umge-
setzt. Glücklicherweise ist die Ge-
genüberstellung von Grundpflege 
nach Zeit und Komplexen mit dem 
Pflegestärkungsgesetz (PSG) wieder 
aus dem SGB XI entfernt worden. 
Die Häusliche Pflege wurde jedoch 
in fast allen Bundesländern, bis auf 
ein paar, umgesetzt. An dieser Stel-
le sei die Frage erlaubt, warum sich 
Bundesländer mit der Umsetzung 
gesetzlicher Vorgaben so lange Zeit 
lassen beziehungsweise komplett 
ignorieren können?

Jeder Pflegebedürftige hat An-
spruch auf häusliche Betreuung 

In den Bundesländern, in denen 
es Vereinbarungen zur häuslichen 
Betreuung gibt, stellen wir jedoch 
fest, dass viele Pflegedienste von 
der Erbringung und damit auch der 
Abrechnung dieser Leistung bisher 
wenig oder gar keinen Gebrauch 
machen.

Das ist sehr schade, denn statt 
den 40 Prozent aus Sachleistung 
für niedrigschwellige Angebote 
hinterher zu trauern, würden für 
die häusliche Betreuung nach § 124 
theoretisch 100 Prozent der Sach-
leistung zur Verfügung stehen. Also 
Grund genug, sich mit dieser Form 
der Betreuung doch einmal näher 
zu befassen.

Anspruch auf häusliche Be-
treuung hat jeder Pflegebedürfti-
ge der Stufen I bis III, sowie jeder 
Anspruchberechtigte nach § 45a, 
also Menschen mit eingeschränk-
ter Alltagskompetenz. Hierzu der 
weitere Gesetzestext: „Leistungen 
der häuslichen Betreuung werden 

neben Grundpflege und hauswirt-
schaftlicher Versorgung als pfle-
gerische Betreuungsmaßnahmen 
erbracht. Sie umfassen Unterstüt-
zung und sonstige Hilfen im häusli-
chen Umfeld des Pflegebedürftigen 
oder seiner Familie und schließen 
insbesondere das Folgende mit ein: 

1. Unterstützung von Aktivitäten 
im häuslichen Umfeld, die dem 
Zweck der Kommunikation und 
der Aufrechterhaltung sozialer 
Kontakte dienen,

2. Unterstützung bei der Gestal-
tung des häuslichen Alltags, ins-
besondere Hilfen zur Entwick-
lung und Aufrechterhaltung 
einer Tagesstruktur, zur Durch-
führung bedürfnisgerechter Be-
schäftigungen und zur Einhal-
tung eines bedürfnisgerechten 
Tag-/Nacht-Rhythmus.

 
Häusliche Betreuung kann von 
mehreren Pflegebedürftigen oder 
Versicherten mit erheblich einge-
schränkter Alltagskompetenz auch 
als gemeinschaftliche häusliche 
Betreuung im häuslichen Umfeld 
einer oder eines Beteiligten oder 

seiner Familie als Sachleistung in 
Anspruch genommen werden.

Der Anspruch auf häusliche 
Betreuung setzt voraus, dass die 
Grundpflege und die hauswirt-
schaftliche Versorgung im Ein-
zelfall sichergestellt sind. Es ist 
natürlich für Leistungserbringer 
verwirrend, dass es verschiedene 
Betreuungsleistungen gibt

 ■ § 45b Abs. 1 Ziffer 3 „zusätzliche 
Betreuungsleistungen“

 ■ § 45b Abs. 1 Ziffer 4 „niedrig-
schwellige Betreuungsleistun-
gen“

 ■ § 124 „häusliche Betreuung“

Für Leistungen nach § 45b stehen 
monatlich 104 Euro oder 208 Euro 
zur Verfügung, für die häusliche 
Betreuung die nicht in Anspruch 
genommene Sachleistung, das sind, 
je nach Pflegestufe, bis zu 1 612 Euro 
monatlich.

Die Praxis zeigt uns auf, dass vie-
le Pflegebedürftige und Anspruchs-
berechtigte einen erheblichen 
Bedarf an Betreuungsleistungen, 
sowohl im Sinne des § 45b als auch 
des § 124 haben. Der Wunsch nach 

Kommunikation und Gesellschaft 
ist mindestens so wichtig, wie der 
nach angemessener Pflege. Daher 
ist es wichtig, dass Pflegedienste 
hier adäquate Leistungsangebote 
schaffen, um diesem Wunsch ge-
recht werden zu können.

Schnupperangebote

Wir wissen alle, dass Pflegebedürf-
tige für Pflege eher kein Geld ausge-
ben wollen, bei attraktiven Betreu-
ungsangeboten können wir jedoch 
beobachten, dass viele Pflegebedürf-
tige, die sog. Schnupperangebote 
nutzen, regelmäßig an Betreuungs-
angeboten teilnehmen möchten 
und auch bereit sind, hierfür auf 
Geldleistung zu verzichten oder so-
gar hinzu zu zahlen.

Pflegedienste, die das erkannt 
haben, erzielen schon jetzt mit Be-
treuungsleistungen bis zu 15 Pro-
zent ihres Gesamtumsatzes und 
rechnen auch entsprechend die 
Häusliche Betreuung nach § 124 ab.

�	 Ralph Wißgott, Fachberatung 
für Pflegeeinrichtungen, Winsen 
(Aller), www.uw-b.de 

Mit Betreuungsleistungen bis zu 15 Prozent des Gesamtumsatzes erzielen

Häusliche Betreuung nach § 124 SGB XI mehr nutzen
Die Praxis zeigt, dass viele Pflegebedürftige und An-
spruchsberechtigte einen erheblichen Bedarf an Betreu-
ungsleistungen, sowohl im Sinne des § 45b als auch des 
§ 124 haben. 

Der Anspruch auf häusliche Betreuung setzt voraus, dass die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung im Einzelfall sicher-
gestellt sind.  Foto: epd-bild/Krüper
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// Es ist wichtig, dass 
Pflegedienste hier 
adäquate Leistungs-
angebote schaffen, 
um diesem Wunsch 
gerecht werden zu 
können. //
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Pflegeazubis werden zu Videostars

Ein Hauch von Hollywood: bpa Baden-Württemberg vergibt Azubi-Award 
Böblingen // Die Auszubildenden 
der Kranken- und Seniorenpflege 
GmbH aus Schorndorf konnten in 
Böblingen den diesjährigen baden-
württembergischen Azubi-Award 
entgegennehmen. 

Ein Hauch von „Oscar-Atmosphä-
re“ war in der Stadthalle Böblingen zu 
spüren, als die Auszubildenden der 
Kranken- und Seniorenpflege GmbH 
aus Schorndorf (Foto) den diesjähri-
gen bpa-Azubi-Award entgegenneh-
men konnten. Der Bundesverband 
privater Anbieter sozialer Dienste e. 
V. (bpa) zeichnete im Rahmen seiner 
Mitgliederversammlung bereits zum 
dritten Mal innovative Filmprojekte 
von Auszubildenden aus, die einen 
frischen Blick auf den Arbeitsalltag 
in der Pflege ermöglichen. „Die Aus-
zubildenden unserer Mitgliedsunter-
nehmen haben in den ausgewählten 

sechs Filmen gezeigt, warum sie gern 
in ihrem Beruf arbeiten und welche 
Freude sie aus ihrer Arbeit ziehen“, 
sagte die stellvertretende bpa-Lan-
desvorsitzende Nicole Schliz (Foto) 
während der Preisverleihung. Die 
zahlreich beteiligten jungen „Schau-
spieler, Regisseure und Drehbuch-
autoren“ machen für ihren Job Wer-

bung und zeigen anschaulich, wie 
junge Menschen ihren Altenpflege-
beruf mit viel Engagement und Herz-
blut ausüben. 

Mit Blick auf die aktuelle politi-
sche Diskussion um die Einführung 
einer generalistischen Pflegeausbil-
dung, bei der der Altenpflegeberuf 
verschwinden und in einer allge-

meinen Ausbildung aufgehen wür-
de, unterstrich der bpa-Landesvor-
sitzende Rainer Wiesner die Sorgen 
insbesondere der privaten Dienste in 
Baden-Württemberg: „Unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter haben 
das Fachwissen im Umgang mit äl-
teren und pflegebedürftigen Men-
schen, das wir gerade angesichts der 
demografischen Entwicklung drin-
gend brauchen.“ Diese Inhalte droh-
ten im Rahmen der gemeinsamen 
Ausbildung mit den Krankenpflege-
kräften verloren zu gehen.  Alle Filme 
des diesjährigen Wettbewerbs sind 
auf der Website des bpa in Baden-
Württemberg abrufbar, auch das 
Gewinnervideo „Pflege ist nicht nur 
Po abwischen, sondern viel mehr...“  

� www.youngpropflege.de  
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Infos zum Wohnen 
beim Seniorentag 
Frankfurt/Main // Gedächtnistrai-
ning, ein Gesundheitsparcours so-
wie Diskussionen über selbststän-
diges Wohnen im Alter gehören 
zu den Angeboten des Deutschen 
Seniorentags im Sommer in Frank-
furt. Experten wollen rund um das 
Thema Alter informieren, berichtete 
die veranstaltende Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren-Organi-
sationen (BAGSO). 

Weiterhin würden bei einer 
Messe Angebote für Senioren prä-
sentiert. Eröffnet wird die dreitägi-
ge Veranstaltung am Donnerstag,  
2. Juli, von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU). Es ist die elfte Auflage 
des Deutschen Seniorentags.

� www.bagso.de
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